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AnhangAnhang

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 130/2004Nr. 130/2004

vom 24. September 2004

zur Änderung des Anhangs XIV (Wettbewerb),zur Änderung des Anhangs XIV (Wettbewerb),
des Protokolls 21 (Über die Durchführung derdes Protokolls 21 (Über die Durchführung der
Wettbewerbsregeln für Unternehmen) und desWettbewerbsregeln für Unternehmen) und des
Protokolls 23 (Über die Zusammenarbeit zwi-Protokolls 23 (Über die Zusammenarbeit zwi-
schen den Überwachungsorganen) zum EWR-schen den Überwachungsorganen) zum EWR-

AbkommenAbkommen

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen" genannt, insbesondere
auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Anhang XIV des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 79/2004 vom 8. Juni 20042 geändert.
2. Protokoll 21 des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 79/2004 vom 8. Juni 20043 geändert.
3. Protokoll 23 des Abkommens wurde bisher nicht geändert.
4. Die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur

Durchführung der in den Art. 81 und 82 des Vertrags niedergelegten
Wettbewerbsregeln4 ist in das Abkommen aufzunehmen -

beschliesst:
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Art. 1

Anhang XIV des Abkommens wird gemäss Anhang I dieses Beschlusses
geändert.

Art. 2

Protokoll 21 des Abkommens wird gemäss Anhang II dieses Beschlusses
geändert.

Art. 3

Protokoll 23 des Abkommens wird gemäss Anhang III dieses
Beschlusses ersetzt.

Art. 4

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 5

Dieser Beschluss tritt am ersten Tag in Kraft, nachdem die letzte Mit-
teilung gemäss Art. 103 Abs. 1 des Abkommens beim Gemeinsamen EWR-
Ausschuss eingegangen ist5.

Art. 6

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Brüssel, den 24. September 2004

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang IAnhang I
zum Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 130/2004

Anhang XIV des Abkommens wird wie folgt geändert:
1. Der Wortlaut unter Nummer 4 (Verordnung (EWG) Nr. 123/85 der

Kommission) wird gestrichen.
2. Der Wortlaut unter Nummer 4a (Verordnung (EG) Nr. 1475/95 der

Kommission) wird gestrichen.
3. Der Wortlaut unter Nummer 10 (Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 des

Rates) wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

"368368 RR 1017:1017: Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 des Rates vom 19. Juli
1968 über die Anwendung von Wettbewerbsregeln auf dem Gebiet des
Eisenbahn-, Strassen- und Binnenschiffsverkehrs (ABl. L 175 vom
23.7.1968, S. 1), geändert durch:
- 3200332003 RR 0001:0001: Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16.

Dezember 2002 (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1).

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden
Anpassungen:

Art. 3 Abs. 2 findet keine Anwendung."
4. Nummer 11 (Verordnung (EWG) Nr. 4056/86 des Rates) wird wie folgt

geändert:
4.1 Folgendes wird hinzugefügt:

", geändert durch:
- 3200332003 RR 0001:0001: Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16.

Dezember 2002 (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1)."
4.2 Der Wortlaut der Anpassung c wird durch folgenden Wortlaut

ersetzt:

"In Art. 7 Abs. 1, einleitender Abschnitt, wird der Wortlaut "Ver-
ordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur
Durchführung der in den Art. 81 und 82 des Vertrags niederge-
legten Wettbewerbsregeln" durch "Verordnung (EG) Nr. 1/2003
des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den
Art. 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln
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oder die entsprechenden Bestimmungen in Protokoll 21 zum
EWR-Abkommen" ersetzt;"

4.3 Der Wortlaut der Anpassung d wird durch folgenden Wortlaut
ersetzt:

In Art. 7 Abs. 2 Bst. a wird der Wortlaut "Verordnung (EG)
Nr. 1/2003" ersetzt durch "Verordnung (EG) Nr. 1/2003 oder
die entsprechenden Bestimmungen in Protokoll 21 zum EWR-
Abkommen";"

4.4 Nach der neuen Anpassung d wird folgende neue Anpassung ange-
fügt:
"e) "In Art. 7 Abs. 2 Bst. c Ziff. i, Unterabs. 2 Satz 2, wird der

Wortlaut "Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003" ersetzt
durch "Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 oder die ent-
sprechenden Bestimmungen in Protokoll 21 zum EWR-
Abkommen";"

4.5 Der Wortlaut der vorliegenden Anpassung f wird durch folgenden
Wortlaut ersetzt:

"In Art. 8 wird der Wortlaut "auf Ersuchen eines Mitgliedstaates"
durch den Wortlaut "auf Ersuchen eines in ihre Zuständigkeit fal-
lenden Staates" ersetzt. Ferner wird der Wortlaut "Verordnung
(EG) Nr. 1/2003" ersetzt durch "Verordnung (EG) Nr. 1/2003
oder die entsprechenden Bestimmungen in Protokoll 21 zum
EWR-Abkommen";"

4.6 Die vorliegenden Anpassungen e, f, g und h werden jeweils zu f, g, h
und i.

5. Der Wortlaut von Nummer 11a (Verordnung (EG) Nr. 3652/93 der
Kommission) wird gestrichen.

6. In Anpassung c von Nummer 11b (Verordnung (EWG) Nr. 1617/93 der
Kommission) werden die Wörter "Art. 13 der Verordnung (EWG) Nr.
3975/87" ersetzt durch "Art. 24 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003".

7. Der Wortlaut von Nummer 15a (Verordnung (EWG) Nr. 3932/92 der
Kommission) wird gestrichen.

8. In den Nummern 2 Anpassung b, 4b Anpassung b, 5 Anpassung h, 6
Anpassung b, 7 Anpassung b und 15b Anpassung b werden die Wörter
"Art. 6 und 8 der Verordnung (EWG) Nr. 17/62" ersetzt durch die
Wörter "Art. 10 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003". Ferner werden die
Wörter "eine Anmeldung durch die betreffenden Unternehmen ist nicht
erforderlich" aus diesen Anpassungen gestrichen.
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Anhang IIAnhang II
zum Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 130/2004

1. Art. 3 des Protokolls 21 des Abkommens wird wie folgt geändert:
1.1 Der Wortlaut von Nummer 1 Abs. 3 (Verordnung (EWG) Nr. 17/62

des Rates) wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

"3200332003 RR 0001:0001: Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16.
Dezember 2002 zur Durchführung der in den Art. 81 und 82 des
Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. L 1 vom
4.1.2003, S. 1)."

1.2 Unter Nummer 1 Abs. 10 (Verordnung (EWG) Nr. 2988/74 des
Rates) wird Folgendes angefügt:

", geändert durch:
- 3200332003 RR 0001:0001: Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16.

Dezember 2002 (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1)."
1.3 Der Wortlaut der Nummern 1 Abs. 6 (Verordnung (EWG) Nr. 141/

62 des Rates), 1 Abs. 7 (Art. 6 und Art. 10 bis 31 der Verordnung
(EWG) Nr. 1017/68 des Rates) und 1 Abs. 11 (Abschnitt II der
Verordnung (EWG) Nr. 4056/86 des Rates) wird gestrichen.

1.4 Unter Nummer 1 Abs. 13 (Verordnung (EWG) Nr. 3975/87 des
Rates) wird folgender Gedankenstrich angefügt:
"- 3200332003 RR 0001:0001: Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16.

Dezember 2002 (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1)."
2. Der Wortlaut der Art. 4, 5, 6, 7 und 9 von Protokoll 21 des Abkommens

wird gestrichen.
3. In Protokoll 21 des Abkommens werden in Art. 8 im ersten und zweiten

Unterabsatz die Wörter "und Anmeldungen" bzw. "die Anmeldung"
gestrichen.

4. In Protokoll 21 des Abkommens wird nach Art. 13 Folgendes eingefügt:
"ÜberprüfungsklauselÜberprüfungsklausel

Bis Ende 2005 und auf Ersuchen einer der Vertragsparteien werden die
Parteien die Mechanismen für die Durchsetzung der Art. 53 und 54 des
Abkommens sowie die Mechanismen für die Zusammenarbeit im Rahmen
des Protokolls 23 des Abkommens überprüfen, um eine einheitliche und
effiziente Anwendung dieser Artikel zu gewährleisten. Die Parteien werden
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vor allem den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 130/2004
vom 24. September 2004 im Hinblick auf die Erfahrungen der Parteien
mit dem neuen System der Durchsetzung der Wettbewerbsregeln überar-
beiten und die Möglichkeit prüfen, im EWR das System zu spiegeln, das in
der EU durch die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates für die Anwen-
dung der Art. 81 und 82 des Vertrages durch die nationalen Wettbewerbs-
behörden, die horizontale Zusammenarbeit zwischen nationalen Wettbe-
werbsbehörden und den Mechanismus für die einheitliche Anwendung der
Wettbewerbsregeln durch die nationalen Behörden eingerichtet wurde."

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.034.78

Fassung: 19.05.2005 7



Anhang IIIAnhang III
zum Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 130/2004

Protokoll 23 des Abkommens erhält folgende Fassung:

"Protokoll Nr. 23"Protokoll Nr. 23

über die Zusammenarbeit zwischen den Überwachungsorganen (Art.über die Zusammenarbeit zwischen den Überwachungsorganen (Art.
58)58)

Allgemeine GrundsätzeAllgemeine Grundsätze

Art. 1

1) Auf Ersuchen eines der Überwachungsorgane tauschen die EFTA-
Überwachungsbehörde und die EG-Kommission Informationen aus und
beraten über allgemeine Fragen.

2) Die EFTA-Überwachungsbehörde und die EG-Kommission arbeiten
nach Massgabe ihrer Geschäftsordnungen unter Beachtung des Art. 56 des
Abkommens, des Protokolls 22 sowie der Entscheidungsautonomie beider
Seiten bei der Behandlung von unter Art. 56 Abs. 1 Bst. b und c, Abs. 2 Satz
2 und Abs. 3 fallenden Einzelfällen gemäss den nachstehenden Vorschriften
zusammen.

3) Für die Zwecke dieses Überwachungsorgans ist das "Gebiet eines
Überwachungsorgans" für die EG-Kommission das Hoheitsgebiet der EG-
Mitgliedstaaten, auf das der Vertrag über die Gründung der Europäischen
Gemeinschaft nach Massgabe dieses Vertrages angewendet wird; für die
EFTA-Überwachungsbehörde sind darunter die unter das Abkommen fal-
lenden Hoheitsgebiete der EFTA-Staaten zu verstehen.

Einleitung der VerfahrenEinleitung der Verfahren

Art. 2
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1) In den unter Art. 56 Abs. 1 Bst. b und c, Abs. 2 Satz 2 und Abs.
3 des Abkommens fallenden Fällen übermitteln die EFTA-Überwachungs-
behörde und die EG-Kommission einander unverzüglich Beschwerden,
soweit nicht erkennbar ist, dass diese an beide Überwachungsorgane
gerichtet wurden. Sie unterrichten sich ebenfalls gegenseitig, wenn Ver-
fahren von Amts wegen eingeleitet werden.

2) Die EFTA-Überwachungsbehörde und die EG-Kommission über-
mitteln einander unverzüglich sonstige Informationen, die sie von den
nationalen Wettbewerbsbehörden innerhalb ihres jeweiligen Hoheitsgebiets
über die Einleitung der ersten formalen Untersuchungsmassnahme in den
unter Art. 56 Abs. 1 Bst. b und c, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 des Abkommens
fallenden Fällen erhalten haben.

3) Das Überwachungsorgan, das die in Abs. 1 genannten Informationen
erhalten hat, kann hierzu innerhalb von 30 Arbeitstagen nach ihrem Ein-
gang Stellung nehmen.

Art. 3

1) Das zuständige Überwachungsorgan konsultiert in den unter Art. 56
Abs. 1 Bst. b und c, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 des Abkommens fallenden
Fällen das andere Überwachungsorgan,
- wenn es seine Mitteilung der Beschwerdepunkte an die betreffenden

Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen sendet,
- wenn es seine Absicht bekannt gibt, eine Entscheidung anzunehmen,

durch die Art. 53 oder 54 des Abkommens für nicht anwendbar erklärt
werden, oder

- wenn es seine Absicht bekannt gibt, eine Entscheidung über Verpflich-
tungen anzunehmen, die von den Unternehmen angeboten werden und
für sie bindend sind.

2) Das andere Überwachungsorgan kann innerhalb der in der Bekannt-
gabe oder der Mitteilung der Beschwerdepunkte genannten Frist hierzu
Stellung nehmen.

3) Von den beteiligten Unternehmen oder Dritten erhaltene Stellung-
nahmen sind dem anderen Überwachungsorgan zu übermitteln.

Art. 4

In den unter Art. 56 Abs. 1 Bst. b und c, Abs. 2 Satz 2 und Abs.
3 des Abkommens fallenden Fällen übermittelt das zuständige Überwa-
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chungsorgan dem anderen Überwachungsorgan die Verwaltungsschreiben,
mit denen eine Akte geschlossen oder eine Beschwerde zurückgewiesen
wird.

Art. 5

In den unter Art. 56 Abs. 1 Bst. b und c, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 des
Abkommens fallenden Fällen lädt das zuständige Überwachungsorgan das
andere Überwachungsorgan ein, an den Angehörigen der beteiligten Unter-
nehmen teilzunehmen. Diese Einladung ist auch an die Staaten des Zustän-
digkeitsbereichs des anderen Überwachungsorgans zu richten.

Beratende AusschüsseBeratende Ausschüsse

Art. 6

1) In den unter Art. 56 Abs. 1 Bst. b und c, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3
des Abkommens fallenden Fällen teilt das zuständige Überwachungsorgan
dem anderen Überwachungsorgan rechtzeitig den Sitzungstermin des Bera-
tenden Ausschusses mit und übermittelt alle sachdienlichen Unterlagen.

2) Alle zu diesem Zweck vom anderen Überwachungsorgan übermit-
telten Unterlagen sind dem Beratenden Ausschuss des für die Entscheidung
eines Falles gemäss Art. 56 des Abkommens zuständigen Überwachungs-
organs zusammen mit den von diesem Überwachungsorgan zusammenge-
stellten Unterlagen vorzulegen.

3) Jedes Überwachungsorgan sowie die Staaten seines Zuständigkeitsbe-
reichs haben das Recht, sich an den Beratenden Ausschüssen des anderen
Überwachungsorgans zu beteiligen und dort Stellung zu nehmen, sie haben
jedoch kein Stimmrecht.

4) Die Konsultation kann auch im Wege des schriftlichen Verfahrens
erfolgen. Ersucht jedoch das Überwachungsorgan, das nicht für die Ent-
scheidung in einem Falle gemäss Art. 56 zuständig ist, um eine Sitzung, so
beruft das zuständige Überwachungsorgan eine Sitzung ein.
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Ersuchen um Übermittlung von Unterlagen und RechtErsuchen um Übermittlung von Unterlagen und Recht
Bemerkungen zu machenBemerkungen zu machen

Art. 7

Das Überwachungsorgan, das nicht für die Entscheidung in einem Falle
gemäss Art. 56 des Abkommens zuständig ist, kann das andere Überwa-
chungsorgan in allen Stufen des Verfahrens um Kopien der wichtigsten
Dokumente über unter Art. 56 Abs. 1 Bst. b und c, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3
fallende Fälle ersuchen und darüber hinaus vor einer endgültigen Entschei-
dung alle ihm sachdienlich erscheinenden Bemerkungen machen.

AmtshilfeAmtshilfe

Art. 8

1) Richtet das gemäss Art. 56 des Abkommens zuständige Überwa-
chungsorgan über ein einfaches Ersuchen oder durch Entscheidung ein
Auskunftsverlangen an ein Unternehmen oder an eine Unternehmensverei-
nigung mit Sitz im Gebiet des anderen Überwachungsorgans, so übermittelt
es dem anderen Überwachungsorgan gleichzeitig eine Abschrift dieses Ver-
langens.

2) Auf Ersuchen des gemäss Art. 56 des Abkommens zuständigen Über-
wachungsorgans nimmt das andere Überwachungsorgan nach Massgabe
seiner Geschäftsordnung in seinem Gebiet Nachprüfungen vor, sofern das
ersuchende Überwachungsorgan dies für angezeigt hält.

3) Das zuständige Überwachungsorgan ist zur aktiven Teilnahme an
Nachprüfungen berechtigt, die von dem anderen Überwachungsorgan
gemäss Abs. 2 vorgenommen werden.

4) Alle Informationen, die bei diesen auf ein Ersuchen hin vorgenom-
menen Nachprüfungen erlangt werden, sind dem Überwachungsorgan, das
die Nachprüfungen verlangt hat, unverzüglich nach deren Abschluss zu
übermitteln.

5) Führt das zuständige Überwachungsorgan in Fällen, die unter Art. 56
Abs. 1 Bst. b und c, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 des Abkommens fallen, Nach-
prüfungen im eigenen Gebiet durch, teilt es dem anderen Überwachungs-
organ mit, dass Nachprüfungen stattgefunden haben, und übermittelt ihm
auf Antrag die Nachprüfungsergebnisse.
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6) Befragt das gemäss Art. 56 des Abkommens zuständige Überwa-
chungsorgan mit deren Einverständnis eine natürliche oder eine Rechts-
person innerhalb des Hoheitsgebiets des anderen Überwachungsorgans,
wird dieses darüber benachrichtigt. Das nicht zuständige Überwachungs-
organ kann bei einer derartigen Befragung anwesend sein; gleiches gilt für
Beamte der Wettbewerbsbehörde, in deren Hoheitsgebiet die Befragungen
stattfinden.

Austausch und Nutzung von InformationenAustausch und Nutzung von Informationen

Art. 9

1) Für die Zwecke der Anwendung der Art. 53 und 54 des Abkommens
sind die EFTA-Überwachungsbehörde und die EG-Kommission berech-
tigt, einander tatsächliche oder rechtliche Umstände einschliesslich vertrau-
licher Angaben mitzuteilen und diese Informationen als Beweismittel zu
verwenden.

2) Die gemäss diesem Protokoll erlangten oder ausgetauschten Kennt-
nisse dürfen nur für Verfahren nach den Art. 53 und 54 des Abkommens
und für die Angelegenheit, für die sie erfasst wurden, verwendet werden.

3) Wenn die in Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 genannten Informationen einen
Fall betreffen, in dem ein Verfahren der aufgrund eines Antrags auf Anwen-
dung der Kronzeugenregelung eröffnet wurde, können diese Informationen
von dem Überwachungsorgan, das sie erhalten hat, nicht als Grundlage für
die Einleitung einer Nachprüfung in eigenem Namen verwendet werden.
Dies gilt unbeschadet der Berechtigung des Überwachungsorgans, auf
Grundlage von Informationen aus anderen Quellen eine Nachprüfung vor-
zunehmen.

4) Abgesehen von den in Abs. 5 genannten Fällen werden Informa-
tionen, die freiwillig von einem Antragsteller auf Anwendung der Kron-
zeugenregelung vorgelegt werden, nur mit Zustimmung des Antragstellers
an das andere Überwachungsorgan weitergeleitet. Ebenso werden Informa-
tionen, die während oder im Anschluss an eine Nachprüfung oder mithilfe
anderer Massnahmen zur Sachverhaltsfeststellung oder nach solchen Mass-
nahmen erlangt wurden, die jeweils ohne einen Antrag auf Anwendung der
Kronzeugenregelung nicht hätten durchgeführt werden können, nur dann
an das andere Überwachungsorgan weitergeleitet, wenn der Antragsteller
eingewilligt hat, Informationen an die Behörde weiterzuleiten, die er frei-
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willig in seinem Antrag auf Kronzeugenregelung mitgeteilt hat. Hat der
Antragsteller seine Zustimmung für die Weiterleitung von Informationen
an das andere Überwachungsorgan gegeben, kann diese Zustimmung nicht
widerrufen werden. Die Verantwortung eines Antragstellers für Anträge
auf Anwendung der Kronzeugenregelung, die er an die seiner Ansicht nach
zuständige Behörden richtet, bleibt von diesem Absatz unberührt.

5) Unbeschadet des Abs. 4 ist die Zustimmung des Antragstellers zur
Weiterleitung von Informationen an das andere Überwachungsorgan in fol-
genden Fällen nicht erforderlich:
a) Es ist keine Zustimmung erforderlich, wenn das empfangende Überwa-

chungsorgan ebenfalls einen Antrag auf Anwendung der Kronzeugenre-
gelung erhalten hat, und zwar zu derselben Zuwiderhandlung des glei-
chen Antragstellers wie das übermittelnde Überwachungsorgan, voraus-
gesetzt, dass es zum Zeitpunkt der Weiterleitung der Information dem
Antragsteller nicht freigestellt ist, die Informationen zurückzuziehen,
die er dem empfangenden Überwachungsorgan vorgelegt hat.

b) Es ist keine Zustimmung erforderlich, wenn das empfangende Über-
wachungsorgan schriftlich versichert, dass weder die ihm vorgelegten
Informationen, noch andere Informationen, die es nach dem von dem
übermittelnden Überwachungsorgan angegebenen Datum und Zeit-
punkt erhalten könnte, von ihm oder von einer anderen Behörde, an
die die Information anschliessend weitergeleitet werden könnte, dazu
verwendet wird, Sanktionen gegen den Antragsteller oder jede andere
juristische oder natürliche Person, die in den Genuss des Rechtsvorteils
kommt, den die übermittelnde Behörde aufgrund des Antrags auf
Anwendung der Kronzeugenregelung gewährt, oder gegen jeden Mitar-
beiter oder früheren Beschäftigten der vorgenannten Personen zu ver-
hängen. Dem Antragsteller wird eine Kopie der schriftlichen Zusage der
empfangenden Behörde übermittelt.

c) Für die Weiterleitung dieser Informationen an das Überwachungsorgan,
bei dem der Antrag gestellt wurde, und für dessen Verwendung dieser
Informationen ist keine Zustimmung erforderlich, wenn von einem
Überwachungsorgan im Rahmen von Art. 8 Abs. 2 auf Verlangen des
Überwachungsorgans, bei dem der Antrag auf Anwendung der Kron-
zeugenregelung gestellt wurde, Informationen erfasst werden.
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BerufsgeheimnisBerufsgeheimnis

Art. 10

1) Zur Durchführung der ihnen im Rahmen dieses Protokolls über-
tragenen Aufgaben können die EG-Kommission und die EFTA-Überwa-
chungsbehörde den Staaten innerhalb ihres Gebiets alle gemäss diesem Pro-
tokoll von ihnen erfassten oder ausgetauschten Informationen übermitteln.

2) Die EG-Kommission, die EFTA-Überwachungsbehörde, die zustän-
digen Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften und
der EFTA-Staaten sowie ihre Beamten und sonstigen Bediensteten sind ver-
pflichtet, Kenntnisse nicht preiszugeben, die sie bei der Anwendung dieses
Protokolls erlangt haben und die ihrem Wesen nach unter das Berufsge-
heimnis fallen.

3) Vorschriften über das Berufsgeheimnis und die eingeschränkte Ver-
wertung von Kenntnissen, die in dem Abkommen bzw. in den Rechtsvor-
schriften der Vertragsparteien vorgesehen sind, stehen dem Austausch und
der Verwertung von Kenntnissen nach Massgabe dieses Protokolls nicht
entgegen.

Beschwerden und Überweisung von FällenBeschwerden und Überweisung von Fällen

Art. 11

1) Beschwerden können an jedes der beiden Überwachungsorgane
gerichtet werden. Werden Beschwerden an das Überwachungsorgan
gerichtet, das gemäss Art. 56 für einen bestimmten Fall nicht zuständig
ist, wird diese Beschwerde unverzüglich an das zuständige Überwachungs-
organ weitergeleitet.

2) Wenn sich bei der Vorbereitung oder Einleitung von Verfahren von
Amts wegen herausstellt, dass das andere Überwachungsorgan für einen
Fall gemäss Art. 56 des Abkommens zuständig ist, wird dieser Fall an das
zuständige Überwachungsorgan überwiesen.

3) Ist ein Fall einmal gemäss den Abs. 1 und 2 an das andere Überwa-
chungsorgan überwiesen worden, kann er nicht zurücküberwiesen werden.
Ein Fall kann nicht überwiesen werden, wenn
- die Mitteilung der Beschwerdepunkte an die betreffenden Unternehmen

oder Unternehmensvereinigungen gerichtet wurde,
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- an den Kläger ein Schreiben gerichtet wurde, in dem ihm mitgeteilt wird,
dass keine ausreichende Begründung für die Einreichung der
Beschwerde vorliegt.

- wenn die Absicht bekannt gegeben wird, eine Entscheidung anzunehmen,
durch die Art. 53 oder 54 für ungültig erklärt werden, oder wenn die
Absicht bekannt gegeben wird, eine Entscheidung anzunehmen, mit der
die von den Unternehmen angebotenen Zusagen für die Unternehmen
für verbindlich erklärt werden.

SprachenSprachen

Art. 12

Der Schriftwechsel zwischen natürlichen oder juristischen Personen und
der EFTA-Überwachungsbehörde sowie der EG-Kommission im Zusam-
menhang mit Beschwerden erfolgt in der von dieser Person bestimmten
Amtssprache der EFTA-Länder oder der Europäischen Gemeinschaften.
Dasselbe gilt für alle Verfahrensarten, unabhängig davon, ob das Verfahren
aufgrund einer Beschwerde oder von Amts wegen von dem zuständigen
Überwachungsorgan eingeleitet wird."
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1 LR 170.50

2 ABl. L 219 vom 19.6.2004, S. 24.

3 ABl. L 219 vom 19.6.2004, S. 24.

4 ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.

5 Das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde mitgeteilt.
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